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Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 2019 
 
 

A Problem 
Die Haushalte der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2018/2019 wurden von der Stadt-
verordnetenversammlung am 14.12.2017/12.04.2018 beschlossen. Die Genehmigung durch 
den Senat der Freien Hansestadt Bremen erfolgte am 24.04.2018.   
 

Das für das Haushaltsjahr 2019 zunächst beschlossene Gesamtvolumen in Einnahme 

und Ausgabe betrug danach 742.596.860 €. 

 
Mit Datum vom 02.05.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung eine Änderung der Haus-
haltssatzung 2019 beschlossen und das Haushaltsvolumen in Einnahme und Ausgabe auf 
760.496.860 € erhöht. Ferner wurde das Volumen der veranschlagten Verpflichtungsermächti-
gungen 2019 von 21.033.200 € auf 270.033.200 € angepasst. Die Genehmigung der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung 2019 durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen erfolgte am 
14.05.2019, die Veröffentlichung im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen am 
20.05.2019. 
 
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 beinhaltet neben einer Korrektur der ursprünglichen 
Einnahmen und Ausgaben zur Einhaltung der Anforderungen des Konsolidierungspfades 
(Veranschlagung von globalen Steuermindereinnahmen bei gleichzeitiger Absenkung des 
Sachkostenzuschusses an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ in Höhe von jeweils 
3,1 Mio. €), die Veranschlagung einer Zuführung an das Eigenkapital des Klinikums Bremer-
haven-Reinkenheide in Höhe von 21,0 Mio. €. Da eine Eigenkapitalzuführung eine finanzielle 
Transaktion darstellt, hat diese keine negativen Auswirkungen auf die Einhaltung des Konsoli-
dierungspfades. 
 
Die Veranschlagung einer weiteren Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von            
249,0 Mio. € dient der finanziellen Absicherung von Schulneubauten in Folgejahren.        
 
Aufgrund der zwischen dem Bund und dem Land Bremen geschlossenen Sanierungsvereinba-
rung ist die Netto-Neuverschuldung im Sanierungszeitraum 2010 bis 2020 auf Null zu reduzie-
ren. Nach § 2 Abs. 1 des Konsolidierungshilfegesetzes bildet das Finanzierungsdefizit 2010 

die Basis für den Abbaupfad des strukturellen Defizits bis zum Jahre 2020. 
 
Nach der endgültigen Festlegung des Finanzierungsdefizits 2010 (auf Basis des IST-
Ergebnisses 2010) durch das Bundesministerium für Finanzen beträgt der Ausgangswert für 
das zulässige strukturelle Defizit im Haushalt der Stadt Bremerhaven - 132,4 Mio. € und ist bis 
zum Jahre 2020 somit in 10 gleichen Raten von jeweils 13,2 Mio. € abzubauen. 
 
Somit beträgt das einzuhaltende zulässige strukturelle Defizits 2019 im letzten Jahr des Sanie-
rungszeitraums ca. – 13,2 Mio. € und steht in direktem Zusammenhang mit der Gewährung 
der jährlichen Konsolidierungshilfen in Höhe von ca. 31,1 Mio. €. 
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Wie bereits im „Controlling-Bericht FINANZEN Juni 2019“ dargestellt, gestaltet sich der Haus-
haltsvollzug im Haushaltsjahr 2019 als äußerst schwierig und komplex. Dies liegt insbesondere 
daran, dass im Haushaltsjahr 2019 globale Konsolidierungsminderausgaben in Höhe von – 
14.813.990 € (Vorjahr 2018: - 14.772.420 €) zur Einhaltung der Rahmenvorgaben (Einhaltung 
des zulässigen strukturellen Defizits 2019) veranschlagt wurden. Darüber hinaus wurde im 
aktuellen Haushaltsjahr eine globale Mehreinnahmeerwartung in Höhe von 3,5 Mio. € einge-
stellt.  An Nettomehrausgaben für Flüchtlinge wurden ca. 9,6 Mio. € hinterlegt (Vorjahr 2018: 
ca. 3,9 Mio. €), die über eine zusätzlich veranschlagte Kreditermächtigung abgedeckt werden. 
 
Das zentrale Finanzcontrolling des Dezernates II legt nach Ablauf des Monats Oktober 2019 
den als Anlage beigefügten „Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 2019“ vor, der eine Ge-
samtschau (einschl. der flüchtlingsbedingten Einnahmen und Ausgaben) über den Haushalts-

verlauf Januar bis Oktober 2019 bietet und tendenzielle Aussagen im Hinblick auf das Ende 
des Haushaltsjahres 2019 enthält. 
 
In einem ersten Schritt wird die Haushaltsentwicklung nach Ende Oktober 2019 insgesamt 
dargestellt. Daran anschließend wird in aggregierter Form auf die voraussichtlichen weiteren 
Haushaltsbelastungen und –entlastungen eingegangen.    
 
Hierzu hat die Stadtkämmerei die Fachbereiche im Oktober 2019 um eine aktualisierte Ein-
schätzung der jeweiligen Budgetrisiken bis zum Jahresende 2019 gebeten. Auf Grundlage 
dieser Informationen basiert die nachfolgende Projektion bezogen auf den weiteren Haushalts-
verlauf 2019.  
    

I. Zum Verlauf des Gesamthaushaltes bis Ende Oktober 2019: 
 

Steuern und steuerabhängige Finanzzuweisungen 
 
Aufgrund der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017 wurden im Haushalt 2019 zunächst 
Steuereinnahmen in Höhe von ca. 139,0 Mio. € sowie Schlüsselzuweisungen in Höhe von 
ca. 114,5 Mio. € veranschlagt. Die Ergänzungszuweisungen sind auf 36,1 Mio. € festgeschrie-
ben. Darüber hinaus erhält die Stadt Bremerhaven im Haushaltsjahr 2019 Strukturhilfen in Hö-
he von 12,9 Mio. €. Im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2019 
beschlossenen 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurden die Gesamtsteuereinnahmen von 
139,0 Mio. € um 3,1 Mio. € auf nunmehr ca. 135,9 Mio. € nach unten korrigiert, da für die Ein-
haltung des Konsolidierungspfades 2019 die Mai-Steuerschätzung 2018 maßgeblich ist. Nach 
Ende Oktober 2019 ist festzustellen, dass die IST-Einnahmen bei den Steuern mit 
ca. - 2,5 Mio. € unterhalb des Planwertes für Oktober 2019 liegen. Die Einnahmen bei den 
Schlüssel-, und Ergänzungszuweisungen sowie bei den Strukturhilfen verlaufen derzeit zwar 
im Plankorridor, allerdings ist es nach einer Zwischenabrechnung des Senators für Finanzen 
Bremen bis Oktober 2019 bei den Schlüsselzuweisungen bislang zu einer Überzahlung in Hö-
he von ca. 5,6 Mio. € gekommen. Nach der Prognose aus der Oktober-Steuerschätzung 2019 
ist bei den Steuern mit Gesamteinnahmen in Höhe von ca. 137,6 Mio. € und damit mit Mehr-
einnahmen in Höhe von ca. + 1,6 Mio. € gegenüber dem geänderten Haushaltsanschlag 2019 
zu rechnen. Die Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sollen sich nach den Steuerschät-
zungsergebnissen vom Oktober 2019 auf ca. 111,3 Mio. € belaufen und würden sich damit um 

ca. - 3,2 Mio. € unterhalb des Haushaltsanschlags 2019 bewegen. Insofern ist hier gesamt-

heitlich derzeit ein Budgetrisiko in Höhe von ca. - 1,6 Mio. € erkennbar 
   

Sonstige konsumtive Einnahmen 
     
Im Haushalt 2019 sind konsumtive Gesamteinnahmen in Höhe von ca. 173,6 Mio. € veran-
schlagt. Nach Ende Oktober 2019 ist hier eine positive IST-/Vorjahres-IST-abweichung in Hö-
he von ca. + 9,7 Mio. € festzustellen. Dieses Ergebnis basiert im Wesentlichen auf Einnahmen 
aus der Bundesbeteiligung zur weiteren Entlastung der Kommunen in Höhe von ca. 5,8 Mio. €. 
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Im Haushaltsjahr 2018 konnten hier lediglich 1,5 Mio. € vereinnahmt werden. Weiterhin wurden 
höhere Kostenerstattungen für Lehrkräfte (ca. + 4,0 Mio. €) und Vollzugspolizei  
(ca. + 1,0 Mio. €) geleistet, denen allerdings auch höhere Ausgaben gegenüberstehen. Inso-
fern handelt es sich hier nicht um Mehreinnahmen die an anderer Stelle im Gesamthaushalt 
herangezogen werden können. 

 

Investive Einnahmen 

 
Im Haushalt 2019 sind investive Einnahmen in Gesamthöhe von ca. 14,9 Mio. € veranschlagt. 
Nach Ende des Monats Oktober 2019 liegen die IST-Einnahmen (ca. 10,9 Mio. €) mit 
 ca. + 3,5 Mio. € über dem Vorjahreswert 2018 und mit ca. + 2,4 Mio. € über dem Planwert 
10/2019. Die positive IST-/Vorjahres-IST-abweichung basiert im Wesentlichen darauf, dass im 
Berichtszeitraum ca. 1,0 Mio. € an investiven Zuweisungen von Städtebauförderungsmittel, ca. 
1,0 Mio. € an Bundeszuweisungen für den Kita-Ausbau sowie ca. 0,8 Mio. € an Bundeshilfen 
nach dem Entflechtgesetz gebucht werden konnten. 

 

Personalausgaben  
 
An Personalausgaben sind im Haushalt 2019 ca. 308,9 Mio. € veranschlagt. Diese verteilen 
sich auf Personalausgaben für die „übrige Verwaltung“ (ca. 148,9 Mio. €), Personalausgaben 
für „Vollzugspolizei“ (ca. 39,5 Mio. €) und Personalausgaben für „Lehrkräfte“ (ca. 120,5 Mio. 
€). Die Personalausgaben bewegen sich nach Ende Oktober 2019 insgesamt um  
ca. + 24,4 Mio. € über dem Planwert 10/2019 (Personalausgaben der „übrigen Verwaltung“  
ca. + 10,9 Mio. €, der „Lehrkräfte“ ca. + 10,2 Mio. € und der „Vollzugspolizei“ ca. + 3,3 Mio. €). 
Hier machen sich u. a. die Auswirkungen der Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen 
bemerkbar. Die IST-/Planwertüberschreitung bei den Personalausgaben der „übrigen Verwal-
tung“ in Höhe von ca. + 5,1 Mio. € ist darüber hinaus auf den Zeitanteil bis 10/2019 bei den 
zentralen und in den  Fachkapiteln dezentral veranschlagten globalen Personalminderausga-
ben (ca. – 4,8 Mio. €) zurückzuführen, die von den Fachämtern im Haushaltsvollzug 2019 zu 
erwirtschaften sind. Die IST-/Planwertüberschreitung bei den Personalausgaben für „Lehrkräf-
te“ in Höhe von ca. + 10,2 Mio. € basiert u. a. auch auf verstärkte Einstellungen von Lehrkräf-

ten. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Personalausgaben für „Lehrkräfte“ 

und der „Vollzugspolizei“ (ohne endogene Faktoren wie z. B. Mehrkosten aufgrund von 

Beförderungen) zu 100 % von Land Bremen finanziert werden. Insofern ist im weiteren 

Haushaltsvollzug der Fokus auf die Personalausgaben der „übrigen Verwaltung“ zu 

richten. 

 
Weiterhin wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018/2019 der Stellenplanantrag 

K4 (52,68 Stellen für die Sprachförderung für Flüchtlinge und Zugewanderte) eingebracht. 

Der kommunale Finanzierungsanteil für die Sprachförderung für Zugewanderte beträgt hier-
nach 60 % = 31,61 Stellen mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 2,3 Mio. €, das im Ge-
samthaushalt 2019 nicht mehr darstellbar war. Nach aktueller Einschätzung des Schulamtes 
beträgt der derzeit prognostizierte Finanzierungsaufwand 2019 aufgrund geringerer Zuwande-
rungszahlen und damit weniger erforderlicher Sprachkurse für Zugewanderte ca. 1,3 Mio. €. 
 
Darüber hinaus bestehen im Bereich der Personalausgaben der „übrigen Verwaltung“ weitere 
noch nicht näher kalkulierbare Risiken aufgrund von Neueinstellungen von Auszubildenden, 
Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen beim Theater und im Bereich der Kitas und von 
zu finanzierenden anerkannten zusätzlichen Stellenbedarfen, für die bisher keine Mittel einge-
stellt wurden, die aber ab dem Zeitpunkt der Besetzung zu finanzieren sind.          
 
Nach aktueller Einschätzung des Personalamtes sowie der Fachämter ist hier im Bereich der 

Personalausgaben der „übrigen Verwaltung“ bis Jahresende 2019 mit Mehrausgaben, ins-
besondere aufgrund der Effekte aus den Tarif- und Besoldungserhöhungen (ca. + 7,0 Mio. €), 
in Höhe von ca. + 9,7 Mio. € zu rechnen. 
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Zur anteiligen Finanzierung dieser Mehrausgaben sind im Haushaltsjahr 2019 im Kapitel 6990 
„Zentral veranschlagte Personalausgaben (übrige Verwaltung)“ für Besoldungs- und Tariferhö-
hungen“ ca. 1,4 Mio. € veranschlagt, die den Fachämtern bereits zur Teilfinanzierung zur Ver-
fügung gestellt wurden. 
 
Derzeit besteht hier insofern ein erhöhtes Haushaltsrisiko. 
 
In welcher Höhe weitere Mittel innerhalb des Kapitels 6990 herangezogen werden können, 
wird sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 zeigen. 
 

Ausgaben für Zinsen 
 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden für Zinsausgaben insgesamt ca. 49,7 Mio. € veranschlagt. 
Nach Ende Oktober 2019 liegen die IST-Ausgaben mit ca. – 0,1 Mio. € erfreulicherweise un-
terhalb des Planwertes 10/2019. Nach derzeitiger Einschätzung werden hier geringfügige 
Mehrausgaben erwartet, die allerdings innerhalb des Ausschussbereiches 0 „Zentrale Finanz-
wirtschaft“ kompensiert werden können. Insofern besteht in diesem Ausgabensegment derzeit 
kein Risiko. Bis Jahresende werden hier keine Haushaltsrisiken erwartet. 
  

Sozialleistungsausgaben 

 

 Ausgaben für Sozialleistungen des „örtlichen Trägers“ 

 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden an Sozialhilfeleistungen des „örtlichen Trägers“ insgesamt 
ca. 7,1 Mio. € veranschlagt. Nach Ende Oktober 2019 wurden hier ca. 9,7 Mio. € veraus-
gabt. Die IST-Ausgaben liegen damit um ca. + 0,9 Mio. € über dem Vorjahreswertes 2018 
und mit ca. + 3,1 Mio. € über dem Planwert von ca. 6,5 Mio. €. Bei näherer Analyse hat 
sich herausgestellt, dass sowohl die Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert als auch 
gegenüber dem Planwert 10/2019 insbesondere auf die Entwicklung der Ausgaben nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (Differenz zum Vorjahr ca. + 0,8 und Differenz zum 
Planwert ca. + 2,8 Mio. €) beruhen. Diese Ausgabenentwicklung steht im Einklang mit der 
Entwicklung der Anzahl zu betreuender Personen im Rechtskreis „Asylbewerberleitungs-
gesetz“ (August 2018 = 896 Personen und August 2019 = 1.068 Personen, die aktuellen 
Zahlen ab September 2019 liegen nicht vor).  Allerdings ist zu berücksichtigen, dass hier 
globale Mehrausgaben in Höhe von 4,1 Mio. € veranschlagt wurden, um etwaige Mehr-
bedarfe für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu kompensieren. 
 

Ausgaben für die „Grundsicherung“  

 
Für Leistungen der Grundsicherung wurden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt  
ca. 18,1 Mio. € eingestellt. Nach Ende des Monats Oktober 2019 liegen die IST-
Ausgaben (ca. 16,3 Mio. €) mit ca. + 0,4 Mio. € leicht über dem Vorjahreswert 2018, je-
doch mit ca. – 0,2 Mio. € unterhalb des Planwertes (ca. 16,5 Mio. €). Insofern ist hier der-
zeit kein Haushaltsrisiko erkennbar. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 
der Bund die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen zu 100 % finanziert. 
 

Ausgaben für Sozialleistungen mit „Kostenbeteiligung des Landes Bremen“ 

 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden an Sozialleistungsausgaben mit „Kostenbeteiligung des 
Landes Bremen“ insgesamt ca. 60,6 Mio. € veranschlagt. Bis Ende Oktober 2019 wurden 
hier IST-Ausgaben in Höhe von  bereits ca. 62,6 Mio. € geleistet. Dies entspricht Mehr-
ausgaben gegenüber dem Vorjahreszeitraum  in Höhe von ca. + 3,3 Mio. € und einer 
Überschreitung des Haushaltsansatzes in Höhe von + 2,0 Mio. €. Anzumerken ist, dass 
das Land Bremen über die gesamte Eingliederungshilfe gesehen durchschnittlich  

ca. 82,08 % und die Stadt Bremerhaven ca. 17,92 % der Nettoausgaben tragen. Nach 
aktueller Einschätzung des Sozialamtes vom Oktober 2019 kann die Haushaltsüber-
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schreitung in diesem Segment innerhalb des Gesamtbudgets des Fachamtes gedeckt 
werden. 
 

Ausgaben für „Unterhaltsvorschuss“ 

 
Für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wurden im Haushaltsjahr 2019 
ca. 3,6 Mio. € veranschlagt. Nach Ende Oktober 2019 wurden aufgrund der Neuregelung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes an Unterhaltsvorschussleistungen bereits  
ca. 6,0 Mio. € gezahlt. Der Haushaltsansatz 2019 ist damit nicht nur ausgeschöpft, son-
dern wurde bereits um ca. + 2,4 Mio. € überschritten. Die tatsächlichen IST-Ausgaben 
werden allerdings bislang zu 10/12 erstattet. Nach aktueller Einschätzung des Amtes für 
Jugend, Familie und Frauen wird innerhalb des Haushaltskapitels 6451 „Allgemeine Ju-
gendhilfe“ mit Mehrausgaben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von  
ca. + 2,9 Mio. € gerechnet. Diesen Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in Höhe von 
ca. + 2,8 Mio. € gegenüber. Im Bereich des Unterhaltsvorschusses besteht nach derzeiti-
ger Prognose des Fachamtes ein Haushaltsrisiko in Höhe von ca. 0,3 Mio. €.  
 

Ausgaben für „Jugendhilfe“ 
 
Die IST-Ausgaben für die „Jugendhilfe“ bewegen sich nach Oktober 2019 mit  
ca. + 0,4 Mio. € über Vorjahresniveau. Nach Ende 10/2019 liegt in diesem Bereich eine 
IST-/Planwertüberschreitung von ca. + 0,2 Mio. € vor. Nach aktueller Einschätzung des 
Amtes für Jugend, Familie und Frauen wird hier bis Jahresende 2019 mit einem Mehrbe-
darf in Höhe von ca. 3,4 Mio. € gerechnet. 
 

Ausgaben für „Kosten der Unterkunft“ 

 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden für „Kosten der Unterkunft“ ca. 46,2 Mio. € hinterlegt. Der 
Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2018 betrug ca. 45,7 Mio. €. Nach Ablauf des Monats 
Oktober 2019 wurden hier bislang 35,2 Mio. € verausgabt. Somit liegen die Ausgaben 
nach 10/2019 mit ca. – 1,1 Mio. € unterhalb des Vorjahresniveaus und mit  
ca. – 6,9 Mio. € unter dem Planwert Oktober 2019. Nach aktueller Prognose des Sozial-
amtes wird damit gerechnet, dass der Haushaltsansatz 2019 mit ca. - 3,0 Mio. € unter-
schritten wird. Dieser positiven Ausgabenentwicklung stehen allerdings laut Einschätzung 
des Fachamtes auch Mindereinnahmen bei der Bundeserstattung für Kosten der Unter-
kunft in Höhe von ca. – 2,0 Mio. € gegenüber. Somit rechnet das Sozialamt innerhalb des 
Kapitels 6440 „Leistungen nach dem SGB II“ bis Jahrsende mit einem positiven Bud-
getsaldo in Höhe von ca. + 0,2 Mio. €, das zur Deckung von anderen Fehlbeträgen inner-
halb des Gesamtbudgets des Sozialamtes eingesetzt werden kann. 
 

Ausgaben für das „Bildungs- und Teilhabepaket“ 

 
Im Haushaltsjahr 2019 wurden für die Leistungen  des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ 
ca. 2,3 Mio. € veranschlagt. Die IST-Ausgaben nach Oktober 2019 (ca. 1,7 Mio. €) liegen 
somit ungefähr auf Vorjahresniveau und mit ca. – 0,3 Mio. € unterhalb des Planwertes 
(ca. 2,0 Mio. €). Insofern ist hier derzeit kein Haushaltsrisiko erkennbar. 
 

Übrige Sozialleistungsausgaben 
 
Für die „übrigen Sozialleistungsausgaben“ wurden im Haushaltsjahr 2019 ca. 2,0 Mio. € 
vorgesehen. Nach Ende Oktober 2019 liegen die IST-Ausgaben mit ca. – 0,2 Mio. € unter 
Vorjahresniveau und mit ca. – 0,4 Mio. € unterhalb des Plankorridors. Die IST-Ausgaben 
zum Ende des Haushaltsjahres 2018 lagen hier bei ca. 1,7 Mio. €. Nach dem derzeitigen 
Haushaltsverlauf ist damit zu rechnen, dass bei den „übrigen Sozialleistungen“ ein ähnli-
ches Ergebnis wie 2018 erreicht wird, sodass hier der Haushaltsanschlag von  
ca. 2,0 Mio. € als auskömmlich zu bezeichnen ist.  
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Sonstige konsumtive Ausgaben 

 
Im Haushaltsjahr 2019 sind an sonstigen konsumtiven Ausgaben ca. 95,8 Mio. € veranschlagt. 

Hierin enthalten sind die im Kapitel 6980 zentral ausgewiesenen globalen Konsolidierungs-

minderausgaben in Höhe von ca. -  14,8 Mio. €, die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 
aufzulösen sind. Nach Ende Oktober 2019 liegt die IST-/Planwertabweichung bei  
ca. + 12,0 Mio. €. Als Grund hierfür ist insbesondere der nicht aufgelöste Zeitanteil der globa-
len Konsolidierungsminderausgaben in Höhe von ca. - 12,3 Mio. € zu benennen. Die IST-
Ausgaben bis 10/2019 liegen mit ca. + 4,2 Mio. € über denen des Vorjahreszeitraumes.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Dieses Ausgabensegment ist, wie bereits schon mit der Halbjahresberichterstattung darge-
stellt, auch weiterhin mit sehr hohen Haushaltsrisiken behaftet, zumal aufgrund einer von der 
Stadtkämmerei im Oktober aktuell durchgeführten Ämterabfrage nicht gedeckte Mehrbedarfe 
gemeldet wurden, die unter „II. Zusammenfassende Darstellung der von den Fachämtern zu-
sätzlich gemeldeten voraussichtlichen weiteren Haushaltsbe- und –entlastungen bis Ende 
2019“ zusammengefasst dargestellt sind. 

 

Investive Ausgaben 
 
An investiven Ausgabeansätzen wurden im Haushaltsjahr 2019 mit Beschlüssen der  Stadt-
verordnetenversammlung am 14.12.2017/12.04.2018 zunächst insgesamt ca. 45,9 Mio. € ein-
gestellt. Mit Datum vom 02.05.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung im Rahmen 
der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 den investiven Gesamtansatz um 21,0 Mio. € auf 
nunmehr 66,9 Mio. € erhöht. Diese Erhöhung dient der Zuführung an das Eigenkapital des 
Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide (KBR). Nach Ende Oktober 2019 liegen die IST-
Ausgaben mit ca. + 28,0 Mio. € über dem Vorjahreswert 2018 und mit ca. + 2,3 Mio. € über 
dem Planwert. Die exorbitante IST-/Vorjahres-IST-Abweichung basiert insbesondere darauf, 
dass im Oktober 2019 die Eigenkapitalzuführung an das KBR kassenwirksam geworden ist. 
Darüber hinaus wurden Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr 2018 für Städtebauförde-
rungsmaßnahmen (ca. + 2,6 Mio. €), den Kita-Ausbau (ca. + 2,0 Mio. €) sowie für den Bau 
eines Kunstrasenplatzes (ca. + 0,9 Mio. €) geleistet. 
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II. Zusammenfassende Darstellung der zum Ende Oktober 2019 bekannten und von den 

Fachämtern zusätzlich gemeldeten voraussichtlichen weiteren Haushaltsbe- und 

 –entlastungen bis Ende 2019: 

 
Art der voraussichtlichen Haushaltsbelastungen 2019 in Euro 

Konsolidierungsminderausgaben 14.813.990 

   

Auflösung globale Mehreinnahmen 3.500.000 

   

Mindereinnahmen Schlüsselzuweisungen gegenüber Anschlag 
(Ergebnisse Oktober-Steuerschätzung 2019) 

3.190.599 

   

Sozialleistungsmindereinnahmen 5.262.378 

  

Sonstige Mindereinnahmen 478.350 

  

Personalmehrausgaben Tarif-/Besoldungserhöhungen „übrige 

Verwaltung“ TVöD, Theater und Orchester, TVL ab 03/2018, 
04/2019 und 01/2019 

7.862.516 

   

Sonstige dezentrale Personalausgaben „übrige Verwaltung“ 20.000 

   

Finanzierung Stellenplanantrag K4 – Zuwande-
rung/Sprachförderung - 

1.300.000 

   

Sozialleistungsmehrausgaben 12.369.530 

   

Sonstige Mehrausgaben  7.065.420 

Summe voraussichtliche Haushaltsbelastungen 55.862.783 

  

  Art der voraussichtlichen Haushaltsentlastungen 2019 in Euro 

  
 Mehreinnahmen Steuern gegenüber Anschlag (Ergebnisse Okto-

ber-Steuerschätzung 2019)  
1.620.907 

   

Sozialleistungsmehreinnahmen  8.544.173 

   

Sonstige Mehreinnahmen 7.606.307 

   

Minderausgaben Tilgung bei Haushaltsstelle 6930/595 01 1.086.000 

   

Sozialleistungsminderausgaben 6.198.408 

   

Sonstige Minderausgaben 368.217 

   

Summe voraussichtliche Haushaltsentlastungen 25.424.012 

 

 

Voraussichtliche Haushaltsrisiken 2019  

(Saldo Summe Haushaltsbe- 30.438.771 

und -entlastungen)   

 
Wie der Zusammenfassung der bekannten und von den Fachbereichen im Oktober 2019 zu-
sätzlich gemeldeten Haushaltsrisiken entnommen werden kann, werden bis Ende 2019 Haus-
haltsrisiken in Gesamthöhe von ca. 30,4 Mio. € prognostiziert. Diese wirken sich negativ auf 
die Einhaltung des veranschlagten zulässigen strukturellen Defizits 2019 in Höhe von 
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ca. – 13,2 Mio. € aus und erhöhen dies um gesamte ca. 30,4 Mio. € auf dann ca. – 43,7 Mio. € 
(ohne flüchtlingsbedingte Netto-Mehrausgaben in Höhe von ca. 9,6 Mio. €, die laut Haushalts-
genehmigung als Ausnahmetatbestand von der Aufsichtsbehörde toleriert werden). 
 
An die Einhaltung des veranschlagten zulässigen strukturellen Defizits 2019 ist die Zahlung 
der jährlichen Konsolidierungshilfen in Höhe von ca. 31,1 Mio. € gekoppelt. 
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Rücklagenentnahmen (derzeit ca. 
5,0 Mio. €) zur Finanzierung von zusätzlichen Ausgaben weiteren negativen Einfluss auf die 
Einhaltung des veranschlagten strukturellen Defizits entfalten. 
 
 

III. Zum Verlauf des „Flüchtlingshaushaltes“ bis Ende Oktober 2019: 

 

 

Flüchtlingsbezogene Einnahmen Ansatz 2019 IST 10/2019 IST 10/2018 

        

Sozialleistungseinnahmen vom Land 5.669.000,00  300.923,46  1.275.833,18  

Sonstige Einnahmen vom Land 1.249.000,00  6.432.000,00  315.000,00  

Sonstige Sozialleistungseinnahmen  40.000,00  43.760,76  256.293,17  

Sonstige Einnahmen 465.000,00  164.320,36  62.574,91  

GESAMT-Einnahmen- 7.423.000,00  6.941.004,58  1.909.701,26  

    

    Flüchtlingsbezogene Ausgaben Ansatz 2019 IST 10/2019 IST 10/2018 

        

Personalausgaben 3.758.440,00  3.251.971,00  3.316.988,00  

Sozialleistungsausgaben für Asyl  7.079.220,00  5.570.285,67  4.816.545,99  

Sozialleistungsausgaben für umA  5.669.000,00  373.919,78  501.334,30  

Sozialleistungsausgaben für HZE oh-
ne umA  602.300,00  -354,04  0,00  

Sonstige konsumtive Ausgaben 4.201.220,00  3.002.534,65  3.059.881,21  

Investitionsausgaben  0,00  0,00  0,00  

Globale Mehrausgaben  302.770,00  0,00  0,00  

GESAMT-Ausgaben- 21.612.950,00  12.198.357,06  11.694.749,50  

    Salden E / A -14.189.950,00  -5.257.352,48  -9.785.048,24  
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 Entwicklung der betreuten Personen im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz 
  

 
Anmerkung: Die statistischen Werte für 2019 liegen nur bis einschl. Monat August vor. 
 
 
An flüchtlingsbezogenen Gesamteinnahmen 2019 wurden ca. 7,4 Mio. € (ohne Teilbetrag in 
Höhe von ca. 0,121 Mio. € der über den KFA geleistet wird sowie nicht gesondert darstellbarer 
Bundesentlastungen, die über die KdU-Erstattung in Höhe von ca. 0,76 Mio. € dem städtischen 
Haushalt zufließen) veranschlagt. Bis Ende Oktober 2019 wurden an Einnahmen ca. 6,9 Mio. € 
(Vorjahr 2018 = ca. 1,9 Mio. €) gebucht. 
 
Zur Deckung der flüchtlingsbezogenen Aufwendungen wurden im Gesamthaushalt 2019 Brut-
to-Ausgaben in Höhe von ca. 21,6 Mio. € eingestellt. Hierin enthalten sind ca. – 0,9 Mio. € an 
globalen Personalminderausgaben. Nach Ende des Monats Oktober 2019 sind Mittel in Höhe 
von ca. 12,2 Mio. € abgeflossen und liegen damit um ca. + 0,5 Mio. € über Vorjahresniveau 
(ca. 11,7 Mio. €). Dieses Ergebnis kann angesichts der Entwicklung der Anzahl der zu betreu-
enden Personen im Rechtskreis „Asylbewerberleistungsgesetz“ (August 2018 = 896 Personen 
und August 2019 = 1.068 Personen) als zufriedenstellend bezeichnet werden. Tendenziell ist 
festzustellen, dass die Anzahl der zu betreuenden Personen innerhalb des Rechtskreises 
„Asylbewerberleistungsgesetz“ wieder ansteigend ist.  
 
Nach derzeitiger Einschätzung wird innerhalb des „Flüchtlingshaushaltes“ dennoch kein 
Budgetrisiko gesehen. 

 

B Lösung 

Der Magistrat nimmt den als Anlage beigefügten „Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 

2019“ zum Verlauf des Gesamthaushaltes einschl. des „Flüchtlingshaushaltes“  sowie die Aus-
führungen hierzu zur Kenntnis. 
 
Der Magistrat nimmt die derzeit bekannten Budgetrisiken (einschl. der globalen Konsolidie-
rungsminderausgaben in Höhe von ca. – 14,8 Mio. €) mit einem Volumen von ca. 30,4 Mio. € 
zur Kenntnis. 
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Zum Teilausgleich der derzeit bekannten Budgetrisiken in Höhe von ca. 30,4 Mio. € haben der 
Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in ihren Sitzungen am 31.07.2019 und 
11.09.2019 bereits nachfolgende Ausgleichsmaßnahmen in Gesamthöhe von ca. 17,9 Mio. € 
beschlossen: 
 
Mögliche Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichs-

betrag 

Anmerkung 

Kürzung des Ansatzes 2019 (SOLL 10/2019 
= 10.804.010 €) 

10.000.000 € Aufgrund der aktuellen Liquidität beim 
Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobi-
lien" kann der veranschlagte Personal-
kostenzuschuss gekürzt werden. Die-
ser Kürzungsbetrag ist in Folgejahren 
wieder bereitzustellen und durch Inan-
spruchnahme der Verpflichtungser-
mächtigungen bei Haushaltstellen 
6980/790 01 (8,7 Mio. €) und 6925/891 
04 (Teilbetrag 1,3 Mio. €) abzusichern.  
 

bei der Haushaltsstelle 6925/682 80   

"Seestadt Immobilien Personalkosten-   

zuschuss"     

      

      

      

      
      

Kürzung des Ansatzes 2019 (SOLL 10/2019 
= 1.882.660 €) 
bei der Haushaltsstelle 6925/682 90 
"Seestadt Immobilien Sachkosten-  
zuschuss **VE**" 

1.800.000 € Aufgrund der aktuellen Liquidität beim 
 Wirtschaftsbetrieb "Seestadt Immobi-

lien" kann der veranschlagte Sachkos-
tenzuschuss gekürzt werden. Dieser 
Kürzungsbetrag ist in Folgejahren 
wieder bereitzustellen und durch eine 
Verpflichtungsermächtigung (VE) bei 
Haushaltsstelle 6925/891 04 (Teilbe-
trag 1,8 Mio. €) abzusichern. 

  

  

  

      

      

      

      
      

Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
6961/385 11 „(K) von Bremer Hst.: 0972/985 
11-2, Sonderzuweisung Aufnahme Asylbe-
werber und Flüchtlinge“ 

5.823.000 € Außerplanmäßige Einnahme im Rah-
men der fortgesetzten Beteiligung des 
Bundes an den Integrationskosten der 
Länder und Kommunen.  

 
  

      

50 % aus Verkauf für das Grundstück 
"Neubau JC Bremerhaven" an die BA-
Gebäude-, Bau- und Immobilienma-
nagement GmbH ist an den Haushalt 
abzuführen 
  

300.000 € Magistratsvorlage Nr. VI/2/2019 vom 
30.01.2019 
 

SUMME AUSGLEICHSBETRÄGE 17.923.000 €   

 
Im Zuge der haushaltsmäßigen Umsetzung der bereits beschlossenen Teildeckungen stimmt 
der Magistrat der Verlagerung bei gleichzeitiger Freigabe der bei der Haushaltsstelle 6980/790 
01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8,7 Mio. € zur Haushaltsstel-
le 6925/682 80 sowie den Teilverlagerungen und Freigaben der bei der Haushaltsstelle 
6925/891 04 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 zu den Haushaltsstellen 
6925/682 80 (Teilbetrag = 1,3 Mio. €) und 6925/682 90 (Teilbetrag = 1,8 Mio. €) zu.  
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Zum weiteren Ausgleich der danach verbleibenden Budgetrisiken in Höhe von derzeit 

ca. 12,5 Mio. €       (30,4 Mio. € abzüglich Teilausgleich von ca. 17,9 Mio. €) schlägt das De-
zernat II in Abstimmung mit den Fachbereichen vor, nachfolgende im Haushaltsjahr 2019 

nicht mehr kassenwirksam werdende Ausgabemittel heranzuziehen: 
 
Bereich „Krankenhäuser“, Haushaltskapitel 6510     800.000 € 
 
Bereich „Amt für Straßen- und Brückenbau“, Haushaltskapitel 6651 1.546.000 € 
(Hafentunnel 1,316 Mio. € und Lärmschutz Bahn 230 T€)  
 
Bereich „Wirtschaftsförderung“, Haushaltskapitel 6782  1.800.000 € 
 

Gesamt:  4.146.000 € 
 
Durch diese liquiditätssteuernden Maßnahmen in Gesamthöhe von ca. 4,1 Mio. € würde sich 

das derzeit verbleibende Budgetrisiko in Höhe von ca. 12,5 Mio. € auf ca. 8,4 Mio. € reduzie-

ren. 

 
Als flankierende Maßnahme zur weiteren Reduzierung der verbleibenden Deckungslücke in 
Höhe von ca. 8,4 Mio. € hat das Dezernat bereits eine entsprechende Magistratsvorlage zum 
Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 der Landeshaushaltsordnung einge-
bracht, die allerdings noch nicht beraten wurde. 
 
Insofern sind bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auch weiterhin weitere Maßnahmen zu 
prüfen, um das bislang bekannte Defizit aufzulösen. 

 

C Alternativen 
Keine, die empfohlen werden könnten. 
 

D Auswirkungen des Beschlussvorschlages 
Die finanziellen Auswirkungen des Gesamthaushaltes einschl. des „Flüchtlingshaushaltes“ zum 

Ende Juni 2019 sind dem als Anlage beigefügten „Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 

2019“ zu entnehmen. 
 
Die derzeit bekannten Budgetrisiken (einschl. der globalen Konsolidierungsminderausgaben in 
Höhe von ca. – 14,8 Mio. €) summieren sich auf ca. 30,4 Mio. €. Durch die zum Teilausgleich 
bereits vom Magistrat und Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlossen Maßnahmen in Ge-
samthöhe von ca. 17,9 Mio. € sowie die weiteren vom Dezernat II vorgeschlagenen Einsparun-
gen von im Haushaltsjahr 2019 nicht kassenwirksam werdenden Ausgabeansätzen in Gesamt-

höhe von ca. 4,1 Mio. € können die derzeit bekannten Budgetrisiken in Höhe von 

ca. 30,4 Mio. € zum jetzigen Zeitpunkt um ca. 22,0 Mio. € auf ca. 8,4 Mio. € reduziert wer-

den.    
 
Anhaltspunkte für klimaschutzzielrelevante Auswirkungen oder eine Genderrelevanz bestehen 
nicht. Besondere Belange von ausländischen Mitbürgern, Menschen mit Behinderung oder des 
Sports sind nicht betroffen. Eine besondere örtliche Betroffenheit eines Stadtteils kann nicht 
festgestellt werden. 
 

E Beteiligungen/Abstimmung 
Keine 
 

F Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Eine Veröffentlichung nach BremIFG ist vorgesehen. 
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G Beschlussvorschlag 

Der Magistrat nimmt den als Anlage beigefügten „Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 

2019“ zum Verlauf des Gesamthaushaltes einschl. des „Flüchtlingshaushaltes“  sowie die Aus-
führungen zum Gesamthaushalt und zum „Flüchtlingshaushalt“ zur Kenntnis. 
 
Der Magistrat nimmt die derzeit bekannten Budgetrisiken (einschl. der globalen Konsolidie-
rungsminderausgaben in Höhe von ca. – 14,8 Mio. €) mit einem Volumen von ca. 30,4 Mio. € 
zur Kenntnis. 
 
Ferner stimmt der Magistrat im Rahmen der Umsetzung der bereits in einer Größenordnung 
von ca. 17,9 Mio. € beschlossenen Maßnahmen zum Teilausgleich der derzeit bekannten 
Budgetrisiken in Höhe von ca. 30,4 Mio. € der Verlagerung und gleichzeitigen Freigabe der bei 
der Haushaltsstelle 6980/790 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe 
von 8,7 Mio. € zur Haushaltsstelle 6925/682 80 sowie den Teilverlagerungen und Freigaben 
der bei der Haushaltsstelle 6925/891 04 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 zu 
den Haushaltsstellen 6925/682 80 (Teilbetrag = 1,3 Mio. €) und 6925/682 90  
(Teilbetrag = 1,8 Mio. €) zu. 
 
Des Weiteren stimmt der Magistrat zur weiteren Kompensation zu, die im Haushaltsjahr 2019 
nicht mehr kassenwirksam werdenden Ausgabeansätze, wie unter B Lösung dargestellt, in 
einer Größenordnung von ca. 4,1 Mio. € zur Gegenfinanzierung des verbleibenden Budgetrisi-
kos in Höhe von ca. 12,5 Mio. € (30,4 Mio. € abzüglich bereits beschlossener Teilausgleiche in 
Höhe von ca. 17,9 Mio. €) heranzuziehen.    
 

Zum Ausgleich der verbleibenden Budgetrisiken in Höhe von derzeit ca. 8,4 Mio. €  
(30,4 Mio. € abzüglich Teilausgleiche von ca. 17,9 Mio. € und ca. 4,1 Mio. €) nimmt der Magist-
rat zur Kenntnis, dass das Dezernat II als flankierende Maßnahme bereits eine entsprechende 
Magistratsvorlage zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 41 der Landes-
haushaltsordnung eingebracht hat. 
 
Im Rahmen der weiteren Auflösung eines zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verbleibenden 
Restdefizits bittet der Magistrat das Dezernat II, auch weiterhin zusätzliche Gegenfinanzie-
rungsmaßnahmen zu prüfen. 
 
Im Rahmen der Haushaltsabschlussarbeiten 2019 und zur Sicherung des Haushaltsausgleichs 
sowie der Einhaltung des strukturellen Defizits stimmt der Magistrat zu, dass Bestände der 
Rücklagen aus Vorjahren zum Ausgleich bzw. Teilausgleich von defizitären Ausschussbe-
reichsbudgets flankiert von liquiditätssteuernden Maßnahmen herangezogen werden. 
 
Der Magistrat bittet, dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss eine gleichlautende Vorlage zu 
seiner Sitzung am 10.12.2019 zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 
 
gez. Neuhoff 
 
Neuhoff 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: Controlling-Bericht FINANZEN Oktober 2019 
 
 
 


